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§ 133 BVergG 2018 Offnung der
Angebote

BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Angebote sind nach Ablauf der Angebotsfrist zu 6ffnen. Die Offnung von Papierangeboten hat beim offenen
und beim nicht offenen Verfahren durch eine Kommission zu erfolgen, die aus mindestens zwei sachkundigen
Vertretern des 6ffentlichen Auftraggebers besteht. Bei Verhandlungsverfahren ist das Ergebnis der Offnung
geheim zu halten.

2. (2)Vor dem Offnen eines Angebotes ist festzustellen, ob

1. 1.das Angebot fristgerecht eingelangt ist und

2. 2.kein unbefugter Zugriff erfolgte bzw. bei Papierangeboten, ob es ungedffnet ist.

Nach Ablauf der Angebotsfrist eingelangte Angebote sind als verspatet eingelangt zu kennzeichnen und,
ausgenommen dies ist zur Feststellung der Identitat des Bieters fur die Verstandigung gemal3 8 141 Abs. 3
erforderlich, nicht zu 6ffnen.

3. (3)Die geodffneten Angebote sind auf ihre Vollstandigkeit und die Erfullung der sonstigen Formerfordernisse
geméaR den Anforderungen in der Ausschreibung zu priifen. Bei Papierangeboten sind alle bei der Offnung des
Angebotes vorliegenden Teile wahrend der Angebotséffnung von der Kommission so eindeutig zu kennzeichnen,
dass ein nachtragliches Auswechseln feststellbar ware.

4. (4)Der 6ffentliche Auftraggeber kann beim offenen und beim nicht offenen Verfahren eine Offnung der Angebote
unter Beteiligung der Bieter vornehmen. In diesem Fall ist allen Bietern die Méglichkeit zu bieten, an der Offnung
teilzunehmen.

5. (5)Der 6ffentliche Auftraggeber hat tiber die Offnung der Angebote beim offenen und beim nicht offenen
Verfahren ein Protokoll zu verfassen, das folgende Angaben zu den einzelnen Angeboten zu enthalten hat:

1. 1.Name und Geschaftssitz des Bieters,

2. 2.der Gesamtpreis oder der Angebotspreis mit Angabe des Ausmal3es allfalliger Nachlasse und Aufschlage
und, wenn die Vergabe in Losen oder fur die ganze Leistung oder fur Teile derselben Varianten vorgesehen
waren, auch die Lospreise sowie die Variantenangebotspreise,

3. 3.wesentliche Erklarungen des Bieters,

4. 4.sonstige im Hinblick auf andere Zuschlagskriterien als dem Preis relevante in Zahlen ausgedruckte
Bieterangaben, deren Bekanntgabe in den Ausschreibungsunterlagen angekindigt wurde,

5. 5.Vermerke tber offensichtliche Angebotsméangel und

6. 6.Geschaftszahl des Verfahrens sowie gegebenenfalls die Namen der Kommissionsmitglieder.

Das Protokoll ist jedem Bieter zu Ubermitteln bzw. bereitzustellen.
6. (6)Nach Abschluss der Offnung sind die Angebote so zu verwahren, dass sie Unbefugten unzugénglich sind.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bvergg_2018/paragraf/141

In Kraft seit 21.08.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 133 BVergG 2018 Öffnung der Angebote
	BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018


